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ESTRICHZUSATZMITTEL 
  
 
CALOFLOOR 324 rapid  10/25 kg 
 
 
CALOFLOOR 324 rapid ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Estrichzusatzmittel, 
wasserverdünnbar, chloridfrei, nicht brennbar. CALOFLOOR 324 rapid dient als Zusatzmittel 
für Verbund und schwimmende Estriche ab 35 mm Stärke, bei FBH ÖNORM B2242-4. Der 
Estrichmörtel wird plastifiziert, das Raumgewicht erhöht und die Wärmeübertragung dadurch 
verbessert. Ebenfalls wird eine Steigerung der Festigkeit und der mechanischen 
Widerstandsfähigkeit erzielt. 
 
CALOFLOOR 324 rapid ist im Zusammenhang mit JARAFLEX-Heizrohren anwendbar. 
 
Zusatzmenge: ca. 1 % vom Zementgewicht = 0,25 kg pro Sack Zement (25 kg) 
             bzw. 0,5 kg pro üblicher Estrichmischung 
  entspricht 0,23 kg/m² bei 7 cm Estrich 
 
Verarbeitung: ca 2,5 l Calofloor 324 rapid in 100 l Wasser gründlich einrühren. 
 CEM II/A-32,5 oder 42,5-Zement verwenden 

CALOFLOOR 324 rapid  kann im Anmachwasser gelöst werden, genauer ist eine direkte 
Zugabe zum Mischgut .   
Die durch starke Verflüssigungswirkung gegebene Einsparung an Anmachwasser 
berücksichtigen. Die Estrichherstellung soll im Zwangs- oder Fördermischer erfolgen. 

 
Vorschlag: mind. 320 kg CEM II/A-32,5/m³ d.s. 26-30 Schaufeln Estrichsand  0/8 mm 
 oder 0/4 mm auf 50 kg Zement. Auf ausreichende Mischzeit ist zu achten. 
 
Aufheizen: Bei Einsatz obiger Richtrezeptur und Erhärtungstemperaturen von ca.20°C kann der 
Estrich nach 7 Tagen normgemäß aufgeheizt werden. 
 
 
Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unterliegt nicht unserer Kontrolle! 
 
Kleine Restmengen können in den Kanal entleert werden. 
Vor Temperaturen unter - 8° C schützen. Lagerzeit 2 Jahre 
 
 
 
                                                                                                                                           Technische Änderungen vorbehalten. 


